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[bookmark: _Toc381867612][bookmark: _Toc218843924]Ziel und Zweck 
[bookmark: _Toc381867613]Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren (QV) mit Abschlussprüfung und deren Anhänge konkretisieren die in der Bildungsverordnung und im Bildungsplan enthaltenen Bestimmungen. Sie richten sich primär an Prüfungsleitende, Chefexpertinnen und -experten sowie Schulleiterinnen und -leiter. Sie soll im Sinne einer schweizweit einheitlichen Durchführung des Qualifikationsverfahrens eine konkrete Hilfestellung bieten. Dies insbesondere in Anbetracht des erwünschten kantons- und sprachgrenzenüberschreitenden Lehrstellenwechsels.
[bookmark: _Toc218843925]Grundlagen
Als Grundlagen für die Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren in der beruflichen Grundbildung gelten:
Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10), insbesondere Art. 33 bis Art. 41 
Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV; SR 412.101), insbesondere Art. 30 bis Art. 35, Art. 39 sowie Art. 50 
Verordnung des SBFI vom 27. April 2006 über Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung (SR 412.101.241), insbesondere Art. 6 bis Art. 14
Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung der Berufe mit EFZ im Berufsfeld «Landwirtschaft» vom [Erlassdatum]. Massgeblich für die QV sind insbesondere Art. 19 – Art. 23.
Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung der Berufe mit EFZ im Berufsfeld «Landwirtschaft» vom [Erlassdatum]. Massgeblich für die QV ist insbesondere Teil [Buchstabe] 
Handbuch für Prüfungsexpertinnen und Prüfungsexperten in Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung. Hinweise und Instrumente für die Praxis[footnoteRef:2] [2:  	Herausgeber: Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Dienstleistungszentrum für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SDBB)
 	Bezugsquelle: https://www.ehb.swiss/allgemeine-infos-fuer-pex] 

[bookmark: _Toc381867614][bookmark: _Toc218843926]Das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung in der Übersicht
Im QV wird festgestellt, ob die lernende bzw. die kandidierende Person, die für eine erfolgreiche Berufstätigkeit erforderlichen Handlungskompetenzen erworben hat. 
Die nachstehende Übersicht stellt die Qualifikationsbereiche samt Prüfungsform, die Erfahrungsnote, die Positionen, die jeweiligen Gewichtungen, die Fallnoten (Noten, welche genügend sein müssen) sowie die Bestimmungen zur Rundung der Noten gemäss Bildungsverordnung dar.
Das Notenformular für das Qualifikationsverfahren und die zur Berechnung der Erfahrungsnote erforderlichen Notenblätter sind unter https://www.berufsbildung.ch/de/lehrverlauf/qualifikationsverfahren-qv abrufbar.


Übersicht über die Qualifikationsbereiche und Erfahrungsnote sowie Rundung der Noten bei vorgegebener praktischer Arbeit (VPA):
	Qualifikations-
bereich
	Gewichtung 
	Beruf
	Position 1 
	Gewichtung
	Position 2 
	Gewichtung
	Position 3 
	Gewichtung
	Position 4 
	Gewichtung

	Praktische Arbeit Dauer: 8 Stunden / Fachgespräch 45 Min.
	50%
	Gemüsegärtnerin / Gemüsegärtner
	HKB a, b
	20 %
	HKB c, d, e, f
	60%
	
	Fachgespräch
	20%

	
	40%
	Landwirtin / Landwirt
	HKB a, b
	10%
	HKB c, d, e
	30%
	FR spezifischer HKB
	40%
	Fachgespräch
	20%

	
	40%
	Obstfachfrau / Obstfachmann 
	HKB a, b
	10%
	HKB c, d, e, f 
	70%
	
	Fachgespräch
	20%

	
	40%
	Weinfachfrau / Weinfachmann
	HKB a, b
	10%
	HKB c, e, g
HK d1, d5, d7, f1, f2
	20%
	FR spezifischer HK
	50%
	Fachgespräch
	20%



	Berufskenntnisse Dauer: 3 Stunden
	Gewichtung
	Beruf
	Position 1 
	Gewichtung/ Dauer
	Position 2 
	Gewichtung/ Dauer
	Position 3 
	Gewichtung/ Dauer

	
	20%
	Landwirtin / Landwirt
	HKB a, b, c
	40% / 60 Min.
	HKB d, e
	30% / 60 Min. 
	FR spezifischer HKB
	30% / 60 Min.

	
	20%
	Obstfachfrau / Obstfachmann 
	HKB a, b, c
	40% / 60 Min. 
	HKB d, e, f 
	60% / 120 Min.
	

	
	20%
	Weinfachfrau / Weinfachmann
	HKB a, b, c
	40% / 60 Min.
	HKB e, g
HK d1, d5, d7, f1, f2
	30 % / 60 Min
	FR spezifische HK
	30% / 60 Min.


Art. 34 Abs. 2 BBV
Andere als halbe Noten sind nur für Durchschnitte aus den Bewertungen zulässig, die sich aus einzelnen Positionen der entsprechenden Bildungsverordnung und Bildungsplan ergeben. Die Durchschnitte werden auf höchstens eine Dezimalstelle gerundet. In den Bildungserlassen festgehaltene Positionen werden auf ganze oder halbe Noten gerundet

*

	Erfahrungsnote
	20% (30%*)
	Durchschnitt der Semesternoten 


*nur für den Beruf Gemüsegärtnerin/Gemüsegärtner EFZ

	ABU
	20%
	Gemäss Vorgabe



[bookmark: _Toc381867615][bookmark: _Toc351722050][bookmark: _Toc351722049][bookmark: _Toc218843927]Die Qualifikationsbereiche im Detail
[bookmark: _Toc351722051][bookmark: _Toc381867617][bookmark: _Toc218843928]Qualifikationsbereich vorgegebene praktische Arbeit
Im Qualifikationsbereich praktische Arbeit muss die lernende bzw. die kandidierende Person zeigen, dass sie fähig ist, die geforderten Tätigkeiten fachlich korrekt sowie bedarfs- und situationsgerecht auszuführen.
Die Chefexpert/-innen holen die benötigen Angaben über Kulturen, Tiere und Mechanisierung beim Prüfungsbetrieb ein. Die OdA stellt den Expertenteams eine Sammlung offen formulierter Aufträge zur Verfügung. Die Chefexpert/-innen sind ermächtigt, einzelne Aufträge als nicht relevant (für eine Region/einen Betrieb) auszuschliessen. Die Expertenteams wählen danach betriebs- und situationsspezifisch geeignete Aufträge aus. Gestützt auf die schriftlichen Vorgaben erteilt das Expertenteam den Kandidatinnen und Kandidaten die Aufträge mündlich. Dabei passt das Expertenteam die Aufträge an die konkrete betriebliche Situation an. 
Zu jedem Auftrag sind Bewertungskriterien im Prüfungsprotokoll definiert. Die Bewertung der Kriterien erfolgt in Punkten. Das Punktetotal ist in eine Note pro Position umzurechnen (ganze oder halbe Note).
Die VPA dauert 8 Stunden und findet dezentral auf dem Lehrbetrieb, einem geeigneten Verbundbetrieb oder zentral auf einem geeigneten Prüfungsbetrieb statt. Sie wird gegen Ende der beruflichen Grundbildung beziehungsweise in der entsprechenden Saison des letzten Lehrjahrs durchgeführt. 
Geprüft werden folgende Handlungskompetenzbereiche (HKB) mit den nachstehenden Gewichtungen:
	Position
	HKB
	Gewichtung

	1
	a Pflegen des Kulturlands
b Unterhalten und Nutzen der technischen Infrastruktur
	10 %

	2
	c Organisieren und Kommunizieren im Betriebsumfeld
d Anbauen von Obstkulturen
e Pflegen von Obstkulturen
f Ernten und Vermarkten von Obst
	70 %

	3
	Fachgespräch
	20 %


Angaben zur Position 1:
[bookmark: _Hlk163028612][bookmark: _Hlk216158628]Jeder Auftrag der Position 1 dauert 30 Minuten. Die Prüfung der Position 1 dauert 1 Stunde. Es gibt 2 Aufträge à 30 Minuten
Es werden die folgenden Handlungskompetenzen geprüft:
	Handlungskompetenz
	Beispielhafte Aufträge

	a1 Standort und Boden im Kontext des Ökosystems beobachten und beurteilen

	· für aktuellen Standort und Bodenart geeignete Kulturen auswählen (a1.1/a1.4)
· aussenstehenden Personen das Anbausystem sowie die Kulturwahl in ihrem Betrieb erläutern.
· etc.

	a2 Biodiversität unterhalten, pflegen und fördern

	· BFF-Elemente beurteilen
· Pflege-/Verbesserungsmassnahmen vorschlagen und durchführen
· etc.

	a3 Entwicklung der Pflanzen und Kulturen beobachten und fördern

	· Pflanzen beobachten und erkennen
· Begleitflora erkennen
· Entwicklungs-/Gesundheitszustand erkennen
· Symptome und deren Ursachen erkennen

	a4 Boden fruchtbar erhalten 

	· Spatenprobe durchführen und Boden beurteilen
· etc.

	b1 Einrichtungen und Gebäude auf dem Landwirtschaftsbetrieb unterhalten

	· Technische Einrichtungen auf dem Betrieb unterhalten
· etc.

	b2 Landwirtschaftliche Fahrzeuge, Maschinen und Kleingeräte unterhalten

	· Landwirtschaftliche Fahrzeuge unterhalten
· Landwirtschaftliche Maschinen unterhalten
· Berufsspezifische Kleingeräte unterhalten
· Fehlfunktionen/Schäden an berufsspezifischen Maschinen/Fahrzeugen eruieren und reparieren
· etc.

	b3 Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen bedienen 

	· Maschinen ankoppeln, Strassensicherheit erstellen
· Anhänger mit Hebefahrzeug beladen und Strassensicherheit erstellen
· etc.


Die Aufträge der Position 1 werden, wenn möglich, mit den Folgeaufgaben aus Position 2 abgestimmt.
Angaben zur Position 2
Die Prüfungen der Position 2 dauern 6.25 Stunden. Sie finden im September/Oktober, März und Juni statt. 
Es werden die folgenden Handlungskompetenzen geprüft:
	Handlungskompetenz
	Beispielhafte Aufträge

	c1 eigene Aufträge auf dem Landwirtschaftsbetrieb planen und organisieren
	· Obsternte planen (Erntemenge berechnen, Gebinde beschaffen, Zeitbedarf/Arbeitskraftbedarf für Ernte berechnen, Behangsregulierung planen/ausführen
· auf dem Lehrbetrieb oder zentral 

	c2 Mitarbeitende auf dem Landwirtschaftsbetrieb instruieren und betreuen
	· Instruktion/Überwachung von Erntehelfern, Schnittequipe, Behangsregulierung
· zentral (bei Ernte-Instruktion) oder Lehrbetrieb

	d2 Jungpflanzen veredeln und heranziehen
	· Jungpflanzen veredeln
· zentral, März

	d3 Verschiedene Obstkulturen pflanzen
	· Pflanzung von Obstkulturen
· zentral, März

	e1 Obstkulturen bewässern
	· Bewässerungsanlage steuern/einstellen, Unterhalt (z.B. Wartung der Bewässerungsanlage)
· auf dem Lehrbetrieb

	e2 Obstkulturen ernähren
	· Dünger ausbringen (mineralisch, organisch)
· zentral, März

· Beurteilung der Kultur, Mangelsymptome, Massnahmen
· auf dem Lehrbetrieb, Juni

	e3 Obstkulturen vor Schadorganismen schützen
	· Schädlingskontrolle durchführen
· zentral oder auf dem Lehrbetrieb, Juni oder September 

	e4 Pflegearbeiten an Obstkulturen ausführen
	· Erziehung und Schnitt von Obstbäumen, Fruchtbehangsregulierung, Baumstreifenpflege, Fahrgassenpflege
· auf dem Lehrbetrieb

	f1 Obst ernten und sortieren
	· Ernte ausführen, sortieren
· zentral, September/Oktober

	f4 Obst vermarkten
	· Absatzweg, Preisbildung auf dem Lehrbetrieb beschreiben, Lebensmittelkonzept anwenden/ausführen
· auf dem Lehrbetrieb


Die oben genannten Aufträge werden lediglich als Beispiele angegeben. Ausschlaggebend ist, dass sämtliche Bereiche der Handlungskompetenzbereiche (HKB) evaluiert werden. Sowohl die Anzahl der Aufträge pro HKB als auch die genaue Dauer der jeweiligen Evaluierung sind nicht strikt festgelegt, sofern sie als angemessen erachtet werden und die Gesamtdauer der Prüfung 6.25 Stunden nicht überschreitet.
Die Aufträge aus Position 2 sollen mit den Aufträgen der Position 1 abgestimmt werden. Z.B. Anhängen eines Düngerstreuers (Position 1), Dünger ausbringen (Position 2).
Angaben zur Position 3
Das Fachgespräch basiert auf der Lerndokumentation. Es dauert 45 Minuten. Der Kandidat oder die Kandidatin erhält drei Aufträge, die er oder sie gestützt auf die Lerndokumentation bearbeiten kann. Dafür stehen ihm oder ihr 45 Minuten zur Verfügung. Diese Vorbereitungszeit wird nicht an die Prüfungsdauer der VPA angerechnet. 
Der Kandidat oder die Kandidatin sollen nachweisen, dass er oder sie die Handlungskompetenzen vernetzen und reflektieren kann. Das heisst, sie erläutern, wie sie einen Eintrag aus der Lerndokumentation ausgeführt haben, erörtern Alternativen oder Verbesserungsvorschläge dazu. Die Fähigkeit zu vergleichen, zu beurteilen und zu planen, sowie weitere Methoden-, Sozial-, und Selbstkompetenzen stehen im Fokus.
Die Lerndokumentation selbst wird nicht bewertet. Wurde die Lerndokumentation mangelhaft oder nicht geführt, ist der Kandidat oder die Kandidatin trotzdem zum Fachgespräch zugelassen. 
Die OdA stellt den Chefexperten/Chefexpertinnen eine Serie von möglichen Aufträgen mit Bezug zur Lerndokumentation zur Verfügung. Das Expertenteam erhält zur Vorbereitung einen Überblick über die von der lernenden Person bearbeiteten Einträge in die Lerndokumentation sowie die Betriebsdaten zu allen Lehrbetrieben (Flächenverzeichnis, Programmübersicht, weitere Angaben). Gestützt darauf wählen sie drei passende Aufträge aus. Diese sollen die berufsübergreifenden Handlungskompetenzbereiche abc sowie die berufsspezifischen Handlungskompetenzbereiche d, e und f abdecken. 
Folgende Handlungskompetenzen eignen sich besonders, um im Fachgespräch geprüft zu werden:
	Handlungskompetenzen
	Beispielhafte Aufgabenbereiche

	c4 Mit verschiedenen Anspruchsgruppen der Landwirtschaft kommunizieren
	

	f3 Obst verarbeiten und veredeln 
	falls auf dem Lehrbetrieb vorhanden



[bookmark: _Toc350519003][bookmark: _Toc351722053]
[bookmark: _Toc351722054][bookmark: _Toc381867619][bookmark: _Toc218843929]Qualifikationsbereich Berufskenntnisse
Im Qualifikationsbereich Berufskenntnisse wird geprüft, ob die lernende bzw. die kandidierende Person die Kenntnisse erworben hat, die für eine erfolgreiche Berufstätigkeit nötig sind. 
Zu jeder Position wird den Chefexpertinnen und -experten jährlich eine Aufgabenserie mit einer spezifischen Anleitung zur Verfügung gestellt. Die OdA AgriAliForm hält zu jeder Aufgabenserie verbindlich fest, nach welchen Standards die einzelne Serie zusammengestellt werden soll und welche Anpassungen durch die Chefexpertinnen und -experten möglich (oder erforderlich) sind. Je nach Positionsnoten können Anpassungen folgendes beinhalten:
· regional relevante Obstarten und -sorten, regionsspezifische ökologische Vorgaben, Erträge und damit verbundene Produktionsniveaus und ähnliches
· Maschinentyp, Maschinengrösse, Einsatzflächen, Einsatz in unterschiedlichen Böden und Kulturen
· Berechnungen: andere Zahlenbeispiele
Die eingesetzten Prüfungsaufgaben sind nach den Prüfungen durch die Chefexpertinnen und -experten bei der OdA AgriAliForm einzureichen. Die nachträgliche Überprüfung der Aufgaben dient der Qualitätssicherung.
[bookmark: _Hlk163118239]Die Prüfung findet gegen Ende der beruflichen Grundbildung statt und dauert 3 Stunden.
[bookmark: _Hlk163117571]Die Note des Qualifikationsbereichs Berufskenntnisse ist zusammen mit der Erfahrungsnote eine Fallnote. Das heisst, das auf eine Dezimalstelle gerundetes Mittel der beiden Qualifikationsbereiche muss mindestens die Note 4 betragen. 
Geprüft werden folgende Handlungskompetenzbereiche mit den aufgeführten Prüfungsformen und den nachstehenden Gewichtungen:
	Position
	Handlungskompetenzbereiche
	Prüfungsform/Dauer
	Gewichtung

	
	
	
	
	

	
	
	schriftlich
	
	

	
	
	
	
	

	1
	a Pflegen des Kulturlands
b Unterhalten und Nutzen der technischen Infrastruktur
c Organisieren und Kommunizieren im Betriebsumfeld
	60 Min.
	
		40%

	2
	d Anbauen von Obstkulturen
e Pflegen von Obstkulturen
f Ernten und Vermarkten von Obst
	120 Min.
	
		60%

	
	
	
	
	


Position 1: Die Prüfung wird anteilsmässig aus 40% Aufgaben aus dem HKB a, 30% Aufgaben aus dem HKB b und 30% Aufgaben aus dem HKB c zusammengestellt.
Es werden die folgenden Handlungskompetenzen geprüft:
a1: Standort und Boden im Kontext des Ökosystems beobachten und beurteilen (z.B. Wachstumsfaktoren, Klima, Bodenaufbau)
a2: Biodiversität unterhalten, pflegen und fördern (z.B. Ökosysteme, Nützlinge/Schädlinge, Biodiversitätsförderung) 
a3: Entwicklung der Pflanzen und Kulturen beobachten und fördern (z.B. Botanik, Förderung der Pflanzengesundheit, Düngung, Pflanzenschutz)
a4: Boden fruchtbar erhalten (z.B. Nährstoffkreisläufe, Bodenschutz, Förderung des Bodenlebens)
b1: Einrichtungen und Gebäude auf dem Landwirtschaftsbetrieb unterhalten
b3: landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen bedienen (z.B. physikalische Grundsätze, Betriebs- und Maschinenkosten)
b4: Smart-Farming Instrumente und Hilfsmittel einsetzen
c3: Strukturdaten zum Landwirtschaftsbetrieb erfassen und nachführen
c4: mit verschiedenen Anspruchsgruppen der Landwirtschaft kommunizieren
c5: Einnahmen und Ausgaben des Landwirtschaftsbetriebs berechnen und darstellen
c6: Qualitäts- und Produktionsstandards des Landwirtschaftsbetriebs überprüfen und dokumentieren
Position 2: Die schriftliche Prüfung der Position 2 umfasst insgesamt 120 Minuten: 60 Minuten entfallen auf die HKB d und f, die weitere 60 Minuten sind ausschliesslich den HKB e gewidmet.
[bookmark: _Toc218843930]Qualifikationsbereich Allgemeinbildung
Der Qualifikationsbereich Allgemeinbildung richtet sich nach der Verordnung des SBFI vom 27. April 2006 über die Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung (SR 412.101.241).


[bookmark: _Toc167458362][bookmark: _Toc218843931]Prüfungsadministration 
[bookmark: _Toc167458363][bookmark: _Toc218843932]Zuständigkeiten und Vorgaben 
Für die Organisation und Durchführung der Prüfung ist der Kanton zuständig, in dem der Lehrvertrag abgeschlossen wurde. Bei Qualifikationsverfahren nach Art. 32 BBV (selbständige Nachholbildung) ist der Wohnkanton zuständig. Wenn ein Kanton keine Prüfungen durchführt, weist er die Lernenden einem anderen Kanton zu. 
Die allgemeinen Grundlagen, insbesondere die Vorgaben zu Struktur und Methodik, werden gemeinsam für das ganze Berufsfeld ausgearbeitet und durch die Arbeitsgruppe Qualifikationsverfahren der OdA AgriAliForm koordiniert. Die detaillierten inhaltlichen Prüfungsvorgaben werden in der Regel von jedem Beruf separat ausgearbeitet. Die Prüfungsaufgaben der verschiedenen Fachgebiete werden durch entsprechende Arbeitsgruppen thematisch und, wo möglich, berufsübergreifend erarbeitet. 
Die Prüfungsunterlagen werden im Auftrag der Kantone durch das SDBB in Zusammenarbeit mit der OdA AgriAliForm koordiniert, produziert, übersetzt und den Kantonen zugestellt. Alle Aufgaben sind vertraulich zu handhaben. Eine Auswahl von Aufgaben in den praktischen Arbeiten wird nach der Durchführung der Prüfungen im darauffolgenden Monat September auf der Website der OdA AgriAliForm veröffentlicht.
Mit dem Prüfungsaufgebot werden die Lernenden über Rahmenbedingungen sowie über zulässige Hilfsmittel und benötigtes Material informiert. 
[bookmark: _Toc167458364][bookmark: _Hlk163046964][bookmark: _Toc218843933]Biologische Landwirtschaft
Kompetenzen für die biologische Landwirtschaft sind in allen Berufen/Fachrichtungen integriert. Das heisst, alle Lernenden erwerben gemäss den Leistungszielen des Bildungsplans solche Kompetenzen. Diese werden integriert in allen Qualifikationsbereichen geprüft. Dafür sorgt eine entsprechende Vertretung von Fachexperten und -expertinnen in den Arbeitsgruppen, die die Prüfungsaufgaben erstellen. 
Bei Lernenden, die ihr letztes Lehrjahr auf einem anerkannten, biologisch geführten Betrieb absolvieren, wird die VPA auf diesem Betrieb durchgeführt, sofern sie nicht zentral organisiert wird. Die Prüfung wird von entsprechend qualifizierten Prüfungsexpertinnen und -experten abgenommen. 

[bookmark: _Toc167458365][bookmark: _Hlk184997389][bookmark: _Toc218843934]Eintrag Lehrbetriebe im eidgenössischen Fähigkeitszeugnis 
Der Eintrag der Lehrbetriebe im eidg. Fähigkeitszeugnis untersteht kantonaler Hoheit. Wird im eidg. Fähigkeitszeugnis nur ein Betrieb aufgeführt, dann derjenige des dritten Lehrjahres. Die Lehrzeit auf verschiedenen Betrieben kann mit den Arbeitszeugnissen ausgewiesen werden. Wird die Ausbildung auf biologisch geführten Betrieben absolviert, kann im Fähigkeitszeugnis im Feld Lehrbetrieb die Bezeichnung «Bio» ergänzt werden. 


[bookmark: _Toc351722056][bookmark: _Toc381867621][bookmark: _Toc218843935]Erfahrungsnote
[bookmark: _Toc381867622][bookmark: _Toc351722057]Die Erfahrungsnote ist in der Bildungsverordnung geregelt. Die zur Berechnung erforderlichen Notenblätter sind unter https://www.berufsbildung.ch/de/lehrverlauf/qualifikationsverfahren-qv abrufbar.
[bookmark: _Toc218843936]Angaben zur Organisation
[bookmark: _Toc381867623][bookmark: _Toc218843937]Anmeldung zur Prüfung
Die Anmeldung erfolgt durch die kantonale Behörde.
[bookmark: _Toc381867624][bookmark: _Toc218843938]Bestehen der Prüfung 
Die Bestehensregeln sind in der Bildungsverordnung verankert.
[bookmark: _Toc351722058][bookmark: _Toc381867625][bookmark: _Toc218843939]Mitteilung des Prüfungsergebnisses
Die Mitteilung der Prüfungsergebnisse richtet sich nach den kantonalen Bestimmungen.
[bookmark: _Toc351722059][bookmark: _Toc381867626][bookmark: _Toc218843940]Verhinderung bei Krankheit und Unfall 
Das Vorgehen bei Verhinderung an der Teilnahme des QV wegen Krankheit oder Unfall richtet sich nach den kantonalen Bestimmungen.
[bookmark: _Toc351722060][bookmark: _Toc381867627][bookmark: _Toc218843941]Prüfungswiederholung 
Die Bestimmungen zu den Wiederholungen sind in der Bildungsverordnung verankert.
[bookmark: _Toc351722061][bookmark: _Toc381867628][bookmark: _Toc218843942]Rekursverfahren/Rechtsmittel
Das Rekursverfahren richtet sich nach kantonalem Recht. 
[bookmark: _Toc381867629][bookmark: _Toc218843943]Archivierung
Die Aufbewahrung der Prüfungsakten richtet sich nach kantonalem Recht.


[bookmark: _Toc381867630][bookmark: _Toc218843944]Inkrafttreten
Die vorliegenden Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung für [Titel w] und [Titel m] treten am [Datum Erlass] in Kraft und gelten bis zum Widerruf.
[Ort und Datum]
[Name der OdA]
Der Präsident/die Präsidentin	der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin
……………………………………….	……………………………………….
[Unterschrift Präsident/in OdA]	[Unterschrift Geschäftsführer/in OdA]	
Die Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität hat anlässlich ihrer Sitzung vom [Datum] zu den vorliegenden Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung für [Titel w] und [Titel m] Stellung bezogen.


[bookmark: _Toc381867631][bookmark: _Toc218843945]Anhang: Verzeichnis der Vorlagen
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